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Öffentliche Bekanntmachungen

  Widmung einer Straße nach dem  Straßen
und Wegegesetz NRW

 Jagdgenossenschaftsversammlung 2020
		Widmung einer Straße nach dem  Straßen

und Wegegesetz NRW
		Planfeststellung für den Ausbau der Tank- 

und Rastanlage Münsterland Ost von Bau-km 
0+355,89 (Fahrtrichtung Bremen/nördlich der 
Autobahnkapelle Roxel) bis Bau-km 0+617,00 
(Fahrtrichtung Kamen/Nordseite der Brücke 
im Zuge der A 1 über die Altenroxeler Straße), 
von Betriebs-km 275+735 bis Betriebs-km 
276+570, im Zuge der A 1

Widmung einer Straße nach dem  Straßen- 
und Wegegesetz NRW

Übersichtsplan Nr. 1

Gemäß § 6 (1) Straßen- und Wegegesetz NRW wird die 
im Eigentum der Stadt Münster stehende Stichstraße  
des Gustav-Stresemann-Weges dem öffentlichen 
Straßenverkehr gewidmet.
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Die Widmung bezieht sich auf die Straßenfläche, die in 
dem Übersichtsplan Nr. 1 dargestellt ist. Der Übersichts
plan ist Bestandteil dieser Widmungsverfügung. 

-

Die Verkehrsflächen werden als Gemeindestraße 
eingestuft. 
Gegen diese Widmung ist die Klage zulässig. Die Klage 
kann innerhalb eines Monats vom Tag dieser Bekannt
machung an beim Verwaltungsgericht in Münster (Post
anschrift: Postfach 8048, 48043 Münster/Hausanschrift: 
Manfred-von-Richthofen-Straße 8, 48145 Münster) 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Klage kann 
auch elektronisch und mit qualifizierter elektronischer 
Signatur über das Elektronische Gerichts- und Ver
waltungspostfach (EGVP) beim Verwaltungsgericht 
Münster eingereicht werden. 

-
-

-

Die Anforderungen an den elektronischen Rechts
verkehr sind in der Verordnung über den elektronischen 
Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den 
Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen vom  
7. 11. 2012 in der aktuellen Fassung geregelt.

-

Münster, den 11. März 2020
Der Oberbürgermeister 
i. V. 
Robin Denstorff 
Stadtbaurat

Jagdgenossenschaftsversammlung 2020

Die Jagdvorstände der Jagdgenossenschaften 
 Münster-Sprakel haben aufgrund der Corona-Pandemie 
 entschieden, die ursprünglich angesetzte Jagdgenossen
schaftsversammlung am 16. 4. 2020 aufzuheben und auf 
unbestimmte Zeit zu verschieben.

-

Münster, den 25. März 2020
Der Vorstand

Widmung einer Straße nach dem  Straßen- 
und Wegegesetz NRW

Gemäß § 6 (1) Straßen- und Wegegesetz NRW wird  
die im Eigentum der Stadt Münster stehende Straße 
Schräderheide von der Straße Zur Eckernheide bis zur 
Straße Gelmerheide einschließlich der drei Querverbin
dungen zur Gelmerheide und einschließlich der beiden 
Rad- und Fußwege als öffentliche Verkehrsfläche ge
widmet. Die als Rad- und Fußwege dargestellten Wege
flächen werden nur für den öffentlichen Radfahrer- und 
Fußgängerverkehr gewidmet. 

-

-
-

Die Widmung bezieht sich auf die Verkehrsflächen, die 
in dem Übersichtsplan Nr. 2 dargestellt sind. Der Über
sichtsplan ist Bestandteil dieser Widmungsverfügung. 
Die Verkehrsflächen werden als Gemeindestraße ein
gestuft.
Gegen diese Widmung ist die Klage zulässig. Die Klage 
kann innerhalb eines Monats vom Tag dieser Bekannt
machung an beim Verwaltungsgericht in Münster (Post
anschrift: Postfach 8048, 48043 Münster/Hausanschrift: 
Manfred-von-Richthofen-Straße 8, 48145 Münster) 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Klage kann 
auch elektronisch und mit qualifizierter elektronischer 
Signatur über das Elektronische Gerichts- und Ver-
waltungspostfach (EGVP) beim Verwaltungsgericht 
Münster eingereicht werden. Die Anforderungen an den 
elektronischen Rechtsverkehr sind in der Verordnung 
über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Ver
waltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande 
Nordrhein-Westfalen vom 7. 11. 2012 in der aktuellen 
Fassung geregelt.

Münster, den 11. März 2020
Der Oberbürgermeister 
i. V. 
Robin Denstorff 
Stadtbaurat
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Übersichtsplan Nr. 2
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-Planfeststellung für den Ausbau der Tank- 
und Rastanlage Münsterland Ost von Bau-km 
0+355,89 (Fahrtrichtung Bremen/nördlich der 
Autobahnkapelle Roxel) bis Bau-km 0+617,00 
(Fahrtrichtung Kamen/Nordseite der Brücke 
im Zuge der A 1 über die Altenroxeler Straße), 
von Betriebs-km 275+735 bis Betriebs-km 
276+570, im Zuge der A 1

einschließlich
–  Neubau einer Lärmschutzanlage: Wand von  

Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+614 auf der Westseite 
der A 1 (FR Kamen). Die Wand erhält eine Höhe bis 
zu 5,00 m über der Gradiente der Fahrbahn der A1.

–  Anlage eines Landschaftswalles mit einer Höhe 
von 5,00 m, der die Erweiterung der Rastanlage 
umfasst. 

–  landschaftspflegerischer Maßnahmen im trassen
nahen Bereich

-

–  bereits realisierter, landschaftspflegerischer 
 Maßnahmen außerhalb der Trasse und zwar im 
Bereich des ehemaligen Militärflughafens Dreier
walde-Hopsten auf dem Gebiet der Stadt Hörstel 
im Kreis Steinfurt.

-

und der hiermit im Zusammenhang stehenden 
 übrigen Änderungsmaßnahmen an dem vorhande
nen Straßen-, Wege- und Gewässernetz und Anlagen 
Dritter sowie der Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege auf dem Gebiet

-

–  der kreisfreien Stadt Münster, in der Gemarkung 
Roxel, Flur 33 und 35

–  und der Stadt Hörstel, Kreis Steinfurt, in der 
 Gemarkung Dreierwalde, Flur 6.

– Anhörungsverfahren –
Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang 
mit dem Coronavirus, wird der für den Zeitraum vom 
20. 4. 2020 bis 22. 4. 2020 angesetzte Erörterungstermin 
im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für die o. a. 
Baumaßnahme auf unbestimmte Zeit verlegt.
Sobald ein neuer Termin für die Erörterung der recht
zeitig erhobenen Einwendungen und Stellungnahmen 
festgelegt wurde, wird dieser erneut ortsüblich bekannt 
gemacht werden. Ferner werden diejenigen, die recht
zeitig Einwendungen erhoben haben bzw. bei gleich
förmigen Einwendungen wird der Vertreter von dem 
Termin gesondert benachrichtigt (§ 17 VwVfG NRW). 
Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so 
können sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden (§ 73 Abs. 6 S. 4 VwVfG NRW).

-

-
-

Die Verlegung des Erörterungstermins für das vor
stehende Planfeststellungsverfahren wird hiermit 
 bekanntgemacht.

Münster, den 1. April 2020
Der Oberbürgermeister 
i. V.
Robin Denstorff 
Stadtbaurat
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